
In den vergangenen Jahren haben hundert-
tausende Menschen gegen die geplanten 
Handels- und Investitionsabkommen TTIP 
und CETA protestiert. Einer der umstrittens-
ten Aspekte dieser Abkommen war der In-
vestitionsschutz für Konzerne. Dieser räumt 
ausländischen Investoren Sonderklagerechte 
gegenüber Staaten ein, wenn sie eine staatliche 
Regulierung beispielsweise als willkürlich oder 
geschäftsschädigend empfinden. Vor einem 
privaten, nur für sie zugänglichen Schiedsge-
richt können sie den Staat dann auf Schadens-
ersatz verklagen. Dieser Mechanismus ist als 
Investor-Staat-Schiedsverfahren (ISDS, Investor- 
State Dispute Settlement) bekannt.

Wenig beachtet in den Debatten über Investi-
tionsschutz sind die bilateralen Investitionsab-
kommen (BITs – Bilateral Investment Treaties), 
die in den vergangenen Jahrzehnten zwi-
schen einzelnen Staaten abgeschlossen wur-
den. Bilaterale Investitionsabkommen sind 
ein Instrument der globalisierten Marktwirt-
schaft. Sie sollen die Märkte zweier Staaten für 
Investoren des jeweils anderen Landes öffnen 
sowie zum Abbau der regulierenden Hürden 
beitragen. Gleichzeitig sollen sie ausländi-
schen Konzernen Schutz für ihre Investitionen 
gewähren und dadurch Anreize schaffen, im 
jeweils anderen Land zu investieren. Mittler-
weile existieren fast 3.000 solcher Abkom-
men. Auch EU-Mitgliedsstaaten haben sowohl 
untereinander als auch mit Drittstaaten bila-
terale Investitionsabkommen unterzeichnet.

Das erste jemals unterzeichnete bilaterale 
Investitionsabkommen wird dieses Jahr 60 
Jahre alt. Es wurde am 25. November 1959 zwi-
schen Deutschland und Pakistan unterzeich-
net. Sein Inhalt ähnelt bereits den späteren 
Abkommen, enthält allerdings noch kein ISDS. 
Seitdem haben BITs einen weltweiten Sieges-
zug angetreten  – knapp 3.000 Abkommen 
haben Staaten weltweit unterzeichnet, davon 
sind mehr als 2.300 in Kraft. Allein Deutsch-
land hat 140 dieser Abkommen unterzeich-
net, wovon 129 derzeit wirksam sind. Damit ist 
Deutschland Weltmeister bei der Unterzeich-
nung von BITs.

Wirkmacht deutscher BITs

In fast 80 Prozent aller deutschen BITs ist 
der Vertragsstaat ein Entwicklungsland.1 Ur-
sprünglich wurde davon ausgegangen, dass 
durch die Sicherstellung bestmöglicher Be-
dingungen für ausländische Investoren eine 
erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung an-
gestoßen wird, die zu besseren Lebensbe-
dingungen im Land führt. Diese Annahme ist 
mittlerweile jedoch vielfach widerlegt wor-
den.2 Zudem sind BITs kein Garant für aus-
ländische Direktinvestitionen (FDI  – Foreign 
Direct Investment) – und auch nicht notwen-
dig, um diese zu bekommen.3 Das belegen 
unter anderem Beispiele wie Brasilien, das 
erst 2017 sein erstes BIT (ohne ISDS) ratifizier-
te, aber schon lange zuvor Investitionsmagnet 
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2 der Region war. Auch einer nachhaltigen 
Entwicklung sind BITs nicht zuträglich. Sie 
verpflichten den Staat dazu, ausländische 
Investoren zu schützen, selbst wenn dies 
bedeutet, im Widerspruch zur eigenen Ver-
fassung oder dem Willen der Bevölkerung zu 
handeln. Mechanismen, um Auslandsinvesti-
tionen effektiv und im Sinne der eigenen Ent-
wicklungsziele zu steuern und gegebenenfalls 
unternehmerische Vergehen zu sanktionie-
ren, sind nicht vorgesehen. Fünf Länder haben 
ihre BITs mit Deutschland (und anderen Län-
dern) aus diesen Gründen bereits aufgekün-
digt: Bolivien4, Ecuador (2018)5,  Indien (2017)6, 
Indonesien7 und Südafrika8. 

Auch Deutschland könnte seine BITs kündi-
gen. Die Abkommen haben in der Regel eine 
Mindestlaufzeit von zehn Jahren, danach 
können sie auf Wunsch einer (oder beider) 
Vertragsparteien gekündigt werden. Bei 95 
Prozent der deutschen BITs ist die Mindest-
laufzeit bereits überschritten, eine Kündi-
gung dieser Abkommen wäre daher rechtlich 
möglich. 

Die deutschen BITs im Detail

Bereits die Präambel des deutschen BIT-
Muster vertrags stellt klar, was das Ziel ist: 
die Schaffung „günstige(r) Bedingungen für 
Kapital anlagen von Investoren des einen 
Staates im Hoheitsgebiet des anderen Staa-
tes“.9 Im Gegenzug für die günstigen Inves-
titionsbedingungen werden dem Investor 

allerdings keine Mindeststandards hinsichtlich 
der Einhaltung von Arbeitnehmer*innen- und 
Menschenrechten oder beim Umweltschutz 
abverlangt. Hierfür ist der Staat allein in der 
Pflicht  – und muss bei der Umsetzung von 
Schutzstandards gleichzeitig auf die Einhal-
tung des Investitionsschutzvertrages achten. 
Das kann Bemühungen für die nachhaltige 
Entwicklung schnell untergraben. 

Investor-Staat-Schiedsverfahren

Besonders kritisch sind hierbei die Investor- 
Staat-Schiedsverfahren, die in Artikel 10 der 
deutschen Muster-BITs geregelt sind. 

Investoren können Entschädigungsklagen 
gegen einen Staat einleiten, wenn dieser aus 
ihrer Sicht gegen eine Klausel des BIT ver-
stoßen hat. Über die Entschädigungsklage 
entscheidet ein Tribunal aus drei Anwält*in-
nen, den sogenannten Schiedsrichter*innen, 
in einem intransparenten und von demokra-
tischer Kontrolle abgekoppelten Verfahren. 
So sind Verhandlungsunterlagen ebenso wie 
Verhandlungsergebnisse oft nicht öffentlich 
zugänglich, Berufungsinstanzen sind nicht 
vorgesehen. Durch diese Konzernklagerech-
te erlangen Investoren exklusiven Zugang zu 
einem privaten, internationalen Schieds„ge-
richt“. Das bekannteste Schiedsgericht ist das 
Internationale Zentrum zur Beilegung von 
Investitions streitig keiten (ICSID, International 
Court for Settlement of Investment Disputes) 
der Weltbank.

Grafik 1 – Länder, mit denen Deutschland BITs abgeschlossen hat  

BIT in Kraft getreten
BIT unterschrieben, bisher nicht in Kraft getreten
BIT gekündigt

Quelle: Eigene Darstellung. Daten: UNCTAD Investment Policy Hub und Bundeswirtschaftsministerium
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Der Investitionsbegriff

Der deutsche BIT-Mustervertrag, an dem 
sich alle 140 unterzeichneten deutschen BITs 
orientieren, hat einen sehr weit gefassten In-
vestitionsbegriff. Er deckt Vermögenswerte 
jeder Art ab, die direkt oder indirekt im Ho-
heitsgebiet des jeweils anderen Vertrags-
staates angelegt wurden.13 Selbst kurzfristige 
und vor allem für spekulative Zwecke genutz-
te Portfolio- Investitionen, also Investitionen in 
Wertpapiere wie Aktien, festverzinsliche Wert-
papiere sowie Investmentzertifikate, werden 
nicht explizit ausgeschlossen.14 Auch geistiges 
Eigentum fällt unter den Schutz deutscher 
BITs, ebenso wie technische Verfahren und 
Know-how. Das verhindert zum einen Wis-
sens- und Technologietransfer. Zum anderen 
wird für Entwicklungsländer beispielsweise 
die Bereitstellung günstiger Medikamente 
für die Bevölkerung erschwert, was negative 
gesundheits- und wirtschaftspolitische Fol-
gen hat.15 Sollten die Länder trotzdem gegen 
entsprechende Patentverordnungen versto-
ßen, könnte ihnen eine Konzernklage drohen. 
Die Herausbildung nachhaltiger und wider-
standsfähiger Wirtschaftsstrukturen in Ent-
wicklungsländern wird so untergraben und 
deren Abhängigkeit von Industriestaaten, in 
denen Innovationen stattfinden, zementiert. 
Bestehende Machtunterschiede zwischen In-
dustriestaaten und den Ländern des Globalen 
Südens werden dadurch verschärft.

Klauseln, die zu Klagen führen

BITs verpflichten Staaten dazu, ausländische 
Investoren nicht schlechter als einheimische 
zu behandeln. Für Entwicklungs- und Schwel-
lenländer kann es jedoch gute Gründe geben, 
einheimische Unternehmen zu bevorzugen, 
beispielsweise, um zunächst eine eigenstän-
dige Unternehmerschaft oder eine eigene 

Konzernklagen weltweit
942 Konzernklagen vor privaten Schieds-
gerichten sind derzeit weltweit bekannt.10 In 
653 Fällen ist die von den Konzernen gestellte 
Schadensersatzforderung öffentlich bekannt. 
Insgesamt belaufen sich diese Forderun-
gen auf über 622 Milliarden US-Dollar. 310 
der 620 bereits beendeten Klagen wurden 
im Sinne des Investors entschieden – sei es 
über einen Vergleich oder einen Schieds-
spruch –, aber nur in 188 dieser Fälle ist 
bekannt, wie viel Geld der Investor vom Staat 
erhalten hat: Allein bei diesen Fällen beläuft 
sich der Gesamtbetrag auf fast 88 Milliarden 
US-Dollar.11 Zum Vergleich: Das entspricht 
dem Bruttoinlandsprodukt der 45 ärmsten 
Staaten im Jahr 2017 zusammengenommen!12

Industrie aufzubauen, bevor sie sich dem glo-
balisierten Weltmarkt öffnen. Dadurch schaf-
fen sie Wertschöpfung im eigenen Land und 
werden unabhängiger von teuren Importen. 
Mit einem bestehenden BIT sind den Ländern 
diesbezüglich die Hände gebunden, wenn sie 
nicht riskieren wollen, von betroffenen aus-
ländischen Investoren auf Schadenersatz ver-
klagt zu werden.

Selbst Ausnahmen „gegenüber Investoren, 
deren wirtschaftliche Aktivitäten (…) sich ne-
gativ auf die nationale Wirtschaft (z. B. auf 
den Arbeitsmarkt oder im Umweltbereich) 
auswirken“, sind nicht erlaubt.16 Artikel 2 des 
deutschen Mustervertrages, ein echter Klas-
siker und Liebling der Unternehmen bei In-
vestor-Staat-Schiedsverfahren, verpflichtet 
den Vertragsstaat zudem dazu, Kapitalan-
lagen von Investoren des anderen Landes 
„gerecht und billig“ zu behandeln und ihnen 
den vollen Schutz des Vertrages zu gewähr-
leisten (der sogenannte „Fair and Equitable 
Treatment“-Standard). Das schließt auch den 
Schutz vor willkürlichen und diskriminieren-
den Maßnahmen ein.17 Dieser Artikel ist so 
unscharf gehalten, dass praktisch jede staat-
liche Maßnahme, die die Gewinne des aus-
ländischen Unternehmens mindern könnte, 
vom Investor als diskriminierend eingestuft 
werden kann. Dies ist in vielerlei Hinsicht pro-
blematisch. Wenn ein Land zum Beispiel die 
Wasser- oder Stromversorgung privatisiert 
hat, die Konzession aber vorzeitig beenden 
oder anderweitig in die Geschäfte des Unter-
nehmens eingreifen will – sei es aus Unzufrie-
denheit mit der Dienstleistung oder aufgrund 
eines Volksbegehren zur Re-Kommunalisie-
rung – kann der Investor vor einem privaten 
Schiedsgericht Klage einreichen. 

Exporthafen Photo: chuttersnap, Unsplash
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Mehr als ein Drittel aller Klagen deutscher 
Unternehmen wurde gegen Länder aus Af-
rika, Südamerika und Asien angestrebt. Der 
Großteil richtet sich jedoch gegen andere 
europäische Länder, in erster Linie gegen 
EU-Mitgliedstaaten wie Spanien, Tschechien, 
Polen und Italien. Der Europäische Gerichts-
hof hat in seinem Urteil vom 6. März 2018 in 
der Rechtssache Achmea allerdings klarge-
stellt, dass Investitionsabkommen zwischen 
EU-Mitgliedstaaten (sog. Intra-EU BITs), die 
eine ISDS-Klausel enthalten, gegen EU-Recht 
verstoßen und gekündigt werden müssen.22 
Das bedeutet, dass Deutschland seine 14 
Intra- EU BITs in absehbarer Zeit kündigen 
muss.

Artikel 4 des deutschen BIT-Mustervertrags 
definiert den Begriff der Enteignung. Die Defi-
nition ist so weit gefasst, dass ausländische In-
vestoren selbst dann eine Entschädigung für 
„Enteignung“ geltend machen können, wenn 
staatliche Regulierungen wirtschaftliche 
Auswirkungen auf ihre Geschäftstätigkeiten 
haben – beispielsweise durch Umweltschutz-
auflagen, die Einrichtung eines Naturschutz-
gebietes oder durch das Verbot bestimmter 
Stoffe.18 Andererseits sorgen sich die deut-
schen BITs in keiner Weise um Umwelt- und 
Naturschutz und geben dem Vertragsstaat 
auch nicht die Möglichkeit, entsprechende 
Maßnahmen zu ergreifen, wenn dadurch pri-
vater, ausländischer Besitz „angegriffen“ wird. 

Deutschland und deutsche 
 Konzerne im Investitionsschutz-
regime
Deutschland ist nicht nur der Erfinder des In-
vestitionsschutzregimes, sondern auch des-
sen Nutznießer. Deutsche Konzerne haben 
bereits 62 Mal Investor-Staat-Schiedsverfah-
ren eingeleitet – das erste Mal 1994, als Saar 
Papier den Staat Polen verklagte. Deutsch-
land belegt damit Platz vier der Herkunfts-
länder von Konzernen, die andere Staaten 
auf Grundlage von Investitionsschutzabkom-
men verklagen. Klagefreudiger sind nur noch 
Unternehmen aus Großbritannien mit 78 

Verfahren, den Niederlanden mit 108 und den 
USA mit 174 Klagefällen.

Doch obwohl ein Großteil dieser Klagen auf 
Grundlage von BITs durchgeführt wird, sind 
BITs nicht die einzigen Abkommen, die ent-
sprechende Investitionsschutzklauseln be-
inhalten. Auch Abkommen wie der Vertrag 
über die Energiecharta, der den Schutz von 
Investitionen im Energiesektor regelt, werden 
genutzt, um Staaten auf Schadensersatz zu 
verklagen. Die Klagen deutscher Unterneh-
men wurden in zwei Drittel aller Fälle auf Basis 
eines BITs und zu einem Drittel auf Basis des 
Vertrages über die Energiecharta eingereicht. 

Deutschland vor 
ISDS-Schiedsgerichten
Deutschland musste sich bisher drei Mal vor 
privaten Schiedsgerichten gegen Schadens-
ersatzforderungen ausländischer Investoren 
behaupten. Die erste Klage wurde im Jahr 
2000 von dem indischen Investor Ashok 
Sancheti eingereicht. Sie wurde jedoch 
eingestellt und Informationen zu dem Fall 
sind kaum vorhanden.19 In den zwei anderen 
Fällen handelt es sich um dasselbe Unter-
nehmen: den schwedischen Energiekonzern 
Vattenfall. Dieser verklagte Deutschland 
2009 wegen höherer Umweltauflagen für 
das Kohlekraftwerk in Hamburg-Moorburg 
und 2012 wegen des Atomausstieges. Beide 
Klagen erfolgten auf Basis des Vertrags 
über die Energiecharta und mit geforder-
ten Entschädigungssummen in Milliarden-
höhe.20 Im Fall Hamburg-Moorburg einigte 
man sich auf einen Vergleich, der dazu 
führte, dass Hamburg die Umweltauflagen 
absenkte. Die Klage wegen des Atomaus-
stieges ist derzeit noch nicht entschieden.21

Banken nutzen ISDS-Klagen häufig  
Photo: Christian Wiediger, Unsplash
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Gewinner und Verlierer des 
 deutschen Investitionsschutz-
regimes
Von 62 Schiedsgerichtsklagen, die deutsche 
Unternehmen gegen andere Staaten ein-
reichten, wurden 37 bereits beendet. In zehn 
Fällen – das entspricht mehr als jedem vierten 
Fall – entschied das zuständige Schiedstribu-
nal im Sinne des Investors und verurteilte den 
jeweiligen Staat zur Zahlung von Entschädi-
gung. Öffentlich bekannt ist, dass den Inves-
toren insgesamt 428,9 Millionen US-Dollar 
Schadensersatz zugesprochen wurde, in 
einem der zehn Fälle wurde die Entschädi-
gungshöhe jedoch nicht veröffentlicht. 

Der höchste, bekannte Wert, der bislang ei-
nem deutschen Investor von einem Schieds-
tribunal zugesprochen wurde, findet sich im 
Fall Siemens gegen Argentinien. Dieser ist 
zudem exemplarisch für die Fehlfunktion des 
internationalen Investitionsschutzregimes.

Siemens vs. Argentinien

2002 verklagte Siemens Argentinien auf über 
460 Millionen US-Dollar, weil das Land einen 
milliardenschweren Vertrag aus dem Jahr 
1999 zur Bereitstellung eines Systems für 
elektronische Passkontrolle gekündigt hat-
te. Der Grund: Argentinien hatte Ende 2000 
Notfallgesetze erlassen, um der  schlimmsten 
sozialen und ökonomischen Krise seiner 
jüngeren Geschichte zu begegnen. Diese 
Notfall gesetze erlaubten es dem Präsidenten, 
Verträge neu auszuhandeln und zu kündigen, 

um die dadurch frei werdenden Gelder in 
die Bekämpfung der grassierenden Massen-
armut  – von der zu diesem Zeitpunkt über 
50 % der Bevölkerung betroffen waren – zu in-
vestieren.23

Das Schiedsgericht argumentierte in seiner 
Entscheidung jedoch im Einklang mit dem 
Konzern und verurteilte Argentinien zu einer 
„Schadensersatzzahlung“ von mehr als 235 
Millionen US-Dollar sowie zur Übernahme von 
75 Prozent der gesamten Prozesskosten. Es 
befand, dass die argentinische Regierung mit 
ihrer Maßnahme gegen eine Reihe von Klau-
seln im deutsch-argentinischen BIT verstoßen 
habe, unter anderem gegen die gerechte und 
billige Behandlung und gegen den Schutz vor 
willkürlichen Maßnahmen. Zudem handele es 
sich um eine Enteignung, denn auch immate-
rielle Werte, wie ein Vertrag, könnten enteig-
net werden. Das Schiedsgericht widersprach 
der argentinischen Regierung, dass es sich 
um eine Maßnahme im öffentlichen Interesse 
gehandelt habe, und argumentierte mit den 
diesbezüglich strengen Festlegungen im BIT, 
die keine Ausnahmen vorsähen.24

2009 verzichtete Siemens auf die Auszahlung 
des Geldes, da herausgekommen war, dass 
der Konzern den Vertrag nur aufgrund massi-
ver Bestechungszahlungen (je nach Quellen-
angabe zwischen 40 Millionen und fast 100 
Millionen US-Dollar) an argentinische Funk-
tionäre erhalten hatte. Unter den Empfängern 
der Gelder war auch der damalige Präsident 
des Landes, Carlos Menem.25 

Grafik 2 – Anzahl der ISDS-Klagen deutscher Firmen pro Land seit 1994
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Fazit 

In Zeiten großer transatlantischer Handels- 
und Investitionsverträge wie TTIP und CETA 
erhalten die bilateralen Investitionsverträge 
der einzelnen EU-Mitgliedsstaaten kaum Auf-
merksamkeit. Dabei sind gerade sie es, auf die 
ein Großteil der Klagen vor privaten Schieds-
gerichten weltweit zurückgeht und die seit 60 
Jahren die Interessen international agierender 
Konzerne über den Schutz von Umwelt und 
Menschenrechten stellen. 

Deutsche Unternehmen nutzen die in den 
129 rechtskräftigen deutschen BITs festge-
schriebenen Sonderklagerechte gerne und 
viel. Zwei Drittel aller ISDS-Klagen deutscher 
Unter nehmen gehen auf BITs zurück, und es 
sind gerade diese Konzernklagen, die sich ge-
gen Entwicklungsländer richten. Das bedeu-
tet, dass der vielgepriesene Spruch von der 
Mehrung des Wohlstands der Völker durch 
Handel und Investition durch BITs konterka-
riert wird. 

Auch das Ziel, Investitionen anzuziehen, um 
eine nachhaltige Entwicklungsdynamik in 
den Ländern des Globalen Südens anzusto-
ßen, lässt sich mit dem derzeitigen Investi-
tionsschutzregime nicht erreichen. Bilaterale 
Investitionsabkommen sind weder ein Garant 
für ausländische Direktinvestitionen, noch tra-
gen sie zu einer nachhaltigen Entwicklung bei. 
Stattdessen beschränken sie den Spielraum 
von Staaten, ihre Wirtschaft im Sinne der 
eigenen Entwicklungsziele zu steuern, und 
untergraben den Aufbau nachhaltiger und ei-
genständiger Wirtschaftsstrukturen. Dadurch 

wird deren Abhängigkeit von Industrie staaten 
zementiert und bestehende Machtunter-
schiede zwischen Industriestaaten und den 
Ländern des Globalen Südens verschärft.

Eine positive Wirkung der BITs hinsichtlich 
Entwicklung, Nachhaltigkeit, Umweltschutz 
und Menschenrechte ist also nicht zu erken-
nen.

Will Deutschland seinem Anspruch gerecht 
werden, einen umfassenden Beitrag zu einer 
nachhaltigen, zukunftsfähigen und gerechten 
Welt zu leisten, muss sich die deutsche Bun-
desregierung aus allen Handels- und Inves-
titionsabkommen zurückziehen, die diesem 
Ziel im Wege stehen. Ein Abschluss künftiger 
Abkommen mit Sonderklagerechten für Kon-
zerne dürfte nicht mehr in Frage kommen. 
Deutschland hat heute schon die Möglichkeit, 
123 seiner bilateralen Investitionsabkommen 
zu kündigen. Diese Chance sollte es nutzen! 

ISDS-Klagen tragen zur Staatsverschuldung bei Photo: Ehud Neuhaus, Unsplash
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PowerShift – Verein für eine ökologisch- 
solidarische Energie- & Weltwirtschaft e. V.

Unser Ziel ist eine ökologisch und sozial 
 gerechtere Weltwirtschaft.
Dafür setzen wir unsere Expertise in  
Handels‐, Rohstoff‐ und Klimapolitik ein:
Mit umfassenden Recherchen durch -
leuchten wir politische Prozesse, 
benennen die Probleme eines ungerechten 
globalen Wirtschafs systems und entwickeln 
Handlungsalternativen.

Um unsere Ziele zu erreichen,  formulieren 
wir politische Forderungen, betreiben 
Informa tions‐ und Bildungsarbeit und 
schmieden starke Bündnisse – mit anderen 
Organisa tionen, sozialen Bewegungen  
und  Bürger*innen. Gemeinsam mischen 
wir uns ein!

Wenn Sie über unsere Arbeit auf dem 
 Laufenden bleiben wollen, dann abonnieren 
Sie unseren Newsletter: 
https://power-shift.de/newsletter-bestellen/
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Diese Publikation wird von ENGAGEMENT 
GLOBAL im Auftrag des Bundesministeriums 
für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
 Entwicklung gefördert.

Für die Inhalte und der Publikation ist allein 
die bezuschusste Institution verantwortlich. 
Die hier dargestellten Positionen geben nicht 
den Standpunkt der Senatsverwaltung für 
Wirtschaft, Energie und Betriebe wieder.
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